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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2001

Norm

AÖSp §39

CIM Art1

SVS §1

Rechtssatz

Die CIM verbieten nicht die Eindeckung einer SVS-Versicherung, diesbezüglich kommt es zu keiner Verdrängung der

AÖSp. Wird die SVS/RVS-Versicherung bei einem den CIM unterliegendem Transport eingedeckt, so haften die SVS-

Versicherer neben dem Fixkostenspediteur nach den Bestimmungen des SVS.
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